
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024

Bereich Fachbereich Finanzen, Immobilienwirtschaft
und Beteiligungen (FIB)

Erstellungsdatum: 09.05.2023

Bearbeiter Herr Morgenroth Aktenzeichen 20.44.04

Betreff:

Einräumung Prüfrechte gemäß § 54 HGrG (TGZ)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt,

den Gesellschaftervertrag des Technologie- und Gründerzentrums Jerichower Land GmbH um
folgende Formulierung zu ergänzen.

„Den zuständigen Prüfungseinrichtungen werden die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse
vollumfänglich eingeräumt.“

Der Bürgermeister wird beauftragt, in einer Gesellschafterversammlung die Änderung herbeizuführen.

(Matthias Günther)
Bürgermeister

Beschlussvorlage 2019-2024/SR-302
Status: öffentlich

Beratungsfolge: Abstimmung

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef

23.05.2023 Finanzausschuss Vorberatung
13.06.2023 Hauptausschuss Vorberatung
29.06.2023 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung

Ergebnis der Abstimmung: beschlossen abgelehnt



2019-2024/SR-302

Sachverhalt:
Nach § 140 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat die Stadt Genthin darauf hinzuwirken, dass den für sie
zuständigen Prüfungseinrichtungen die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt werden.

Voraussetzung nach § 53 Abs. 1, 1. Halbs., 2. Alt. HGrG ist, dass der Stadt Genthin mindestens der
vierte Teil (25 %) der Anteile an dem Unternehmen gehört und ihr zusammen mit anderen
Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht. Diese Tatbestände sind hier erfüllt, da die
Stadt Genthin und der Landkreis Jerichower Land jeweils mit 48,43 % am Technologie- und
Gründerzentrum Jerichower Land GmbH beteiligt sind. Der Stadt Genthin gehört demnach
mindestens der Vierte Teil der Anteile und ihr steht mit dem Landkreis Jerichower Land zusammen die
Mehrheit der Anteile zu.

Die Verwaltung empfiehlt die Annahme der Beschlussvorlage.

Morgenroth
Leiter
Fachbereich Finanzen, Immobilienwirtschaft und Beteiligungen.

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:
keine


